TIP DES MONATS 1/04

Umgangsrecht mit Hund

Nach einer Entscheidung des Amtsgerichts Bad-Mergentheim hat ein geschiedener Ehemann ein Umgangsrecht mit seinem bei der ex-Ehefrau lebenden Hund, sofern dies nicht aus tierpsychologischen Gründen bedenklich erscheint.

Zwei geschiedene Eheleute stritten um das Sorgerecht für einen Pudel. Das Gericht stellte sich auf den Standpunkt, dass auf die Gefühle eines Hundes Rücksicht genommen werden müsse, obwohl ein Hund wie eine Sache bei einer Scheidung einem der beiden Partner zugeteilt werden kann.

Nachdem ein tierpsychologischer Sachverständiger hinzugezogen worden war, brachte es das Gericht nicht übers Herz, den bei der ex-Ehefrau lebenden Pudel W. dem ex-Ehemann zuzuteilen und ihn dadurch zu entwurzeln. Nach eingehender Prüfung der seelischen Befindlichkeit des Hundes glaubte der Richter, es aber verantworten zu können, dass Begegnungen zwischen Pudel und Herrchen jeweils jeden 1. und 3. Donnerstag des Monats von 14-17 Uhr stattfinden.

(Amtsgericht Bad-Mergentheim, Aktenzeichen 1 F 143/95)

